
Am 11.1.2006 verabschiedete
das Ministerkomitee des Euro-
parats die Empfehlung „Rec

(2006) 2 on the European Prison Ru-
les“. Die Europäischen Strafvollzugs-
grundsätze (EPR) ersetzen die voran-
gegangene Version aus dem Jahr
1987.1 Sie sind Ausdruck eines ge-
wachsenen Bewusstseins für Men-
schenrechtsfragen im Strafvollzug.
Fortschritte in dieser Hinsicht sind
in den letzten 20 Jahren vor allem in
vier Bereichen zu beobachten gewe-
sen: zum einen die Verabschiedung
der sog. Anti-Folter-Konvention des
Europarats (in Kraft getreten 1989)2

und darauf bezogen die Arbeit des
Anti-Folter-Komitees des Europarats
(CPT),3 das mit der Formulierung der
aus den Inspektionen in allen Mit-
gliedsländern des Europarats entwi-
ckelten „CPT-Standards“4 auch für
die EPR Maßstäbe setzte. Zweiter
Eckpfeiler der Entwicklung war und
ist die Entwicklung der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte, der in ei-
nigen wichtigen Entscheidungen
klarstellte, dass bestimmte Unter-
bringungs- und Behandlungsformen
als Verstoß gegen das in Art. 3 der
EMRK formulierte Folterverbot dar-
stellt.5

Ein dritter Faktor hängt mit der
europäischen Erweiterung nach den
gesellschaftlichen Umwälzungen in
Mittel- und Osteuropa zusammen.
Der Erweiterung der Europäischen
Union war die Erweiterung der Mit-
gliedsstaaten des Europarats (auf
2006: 46) und damit des unmittel-
baren Einflussbereichs der Men-
schenrechtsstandards vorausgegan-
gen. Das besondere Interesse und
der Orientierungsbedarf der neuen
Mitgliedsländer spiegelt sich z. B.
darin wider, dass bei den notwendi-
gen Neukodifikationen wie z. B. bei
der Verabschiedung des neuen Straf-
vollstreckungsgesetzbuches in Li-
tauen im Jahr 2000 (in Kraft seit
2003) die Europäischen Strafvoll-
zugsgrundsätze entweder zitiert
oder sogar wörtlich (im Beispielsfall

in Verordnungen) übernommen
wurden.6 Die Bekämpfung hoher
Inhaftierungsraten und der Über-
belegung ist vor allem, aber nicht
nur ein osteuropäisches Problem.7
Andererseits ist die Fortentwicklung
der EPR nicht als „Einbahnstraße“
zu sehen, wenn man etwa die in
mittel- und osteuropäischen Län-
dern sehr viel weitergehenden
Langzeitbesuchsregelungen von 72
Std. und mehr sieht.8 Als vierten
Faktor, der Motor bei der Überarbei-
tung der EPR war, benennt van Zyl
Smit die Aktivitäten des Europäi-
schen Parlaments und auch der Par-
lamentarischen Versammlung des
Europarats, die in verschiedenen
Resolutionen 2004 und 2005 (unter
Bezugnahme auf die Arbeit des CPT)
die Zustände in Gefängnissen zahl-
reicher Ländern beklagten und zu-
gleich die Verpflichtung der Staa-
ten, Menschenrechte effektiv zu
gewährleisten, hervorhoben.9

Daher sind die neuen EPR eine
fast zwangsläufige Folge des aktuel-
len Menschenrechtsdiskurses in Eu-
ropa. Man könnte aus deutscher
Sicht hinzufügen, dass hier die Rolle
des BVerfG und seiner Rechtspre-
chung, insbesondere seit Anfang der
1990er Jahre besonders hervorzuhe-
ben ist.10 Die weitgehend deutsche
Besonderheit eines verfassungsge-
richtlichen Individualrechtsschutzes
hat zur Wahrung von Menschen-
rechtsstandards in Bereichen beige-
tragen, die ansonsten dem Europäi-
schen Gerichtshof zur Prüfung
vorliegen.11

Aufbau und wesentliche
Grundsätze der EPR

Die EPR sind in neun Teile geglie-
dert und enthalten 108 „Rules“, die
z. T. in zahlreiche Absätze unterteilt
sind. Bereits dies macht den umfas-
senden Regelungsanspruch deut-
lich, den die vom Europarat einge-
setzte dreiköpfige Expertengruppe
in ihrer mehr als zweijährigen Ar-
beit umgesetzt hat.12

Teil I (Nr. 1–13) stellt einige allge-
meine Grundsätze, die „Basic Rules“
voran. Teil II (Nr. 14–38) bezieht
sich allgemein auf die Haftbedin-
gungen (unabhängig von Straf-
oder U-Haft) mit einigen Sonderre-
gelungen für bestimmte Gefan-
genengruppen wie Frauen, Auslän-
der bzw. Angehörige ethnischer
Minderheiten etc. Teil III widmet
sich der Gesundheitsfürsorge
(„Health“, Nr. 39–48), Teil IV der Si-
cherheit und Ordnung („Good or-
der“, Nr. 49–70). Teil V bezieht sich
auf die Leitung und das Personal in
Anstalten („Management and staff“,
Nr. 71–91). Teil VI (Nr. 92–93) ent-
hält drei Regelungen zu Inspektio-
nen und Aufsicht („Inspection and
monitoring“), Teil VII betrifft speziel-
le Regelungen für Untersuchungs-
(Nr. 94-101), Teil VIII für (rechts-
kräftig verurteilte) Strafgefangene
(Nr. 102-107, “Objective of the regime
for sentenced prisoners“). Der ab-
schließende Teil IX enthält nur eine
Einzelregelung (Nr. 108), die die re-
gelmäßige Fortschreibung bzw.
Überarbeitung der EPR fordert.

Im Vergleich zu den EPR von
1987 neu sind die im ersten Teil
enthaltenen Grundprinzipien. We-
gen ihrer grundsätzlichen Bedeu-
tung sollen sie im Folgenden in
wörtlicher Übersetzung wiedergege-
ben werden: 

Alle Menschen, denen die Frei-
heit entzogen ist, sind unter Ach-
tung ihrer Menschenrechte zu be-
handeln.

Personen, denen die Freiheit ent-
zogen ist, behalten alle Rechte, die
ihnen durch die Entscheidung, mit
der gegen sie eine Freiheitsstrafe
verhängt oder Untersuchungshaft
angeordnet wird, nicht rechtmäßig
aberkannt werden.

Einschränkungen, die Personen
auferlegt werden, denen die Freiheit
entzogen ist, dürfen über das not-
wendige Mindestmaß nicht hinaus-
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Fußnoten

1  Das methodische Vorgehen wird be-
schrieben in: Boers, Karliczek und
Theile 2004: 472f.

2   Der Nachweis der Zitate erfolgt an-
hand einer von uns vorgenommen
dreiziffrigen Verschlüsselung der in-
terviewten Person sowie der Zeilenan-
gabe unseres Transkripts.

3 Bussmann 2004: 40, wobei es sich auf-
grund dessen Definition von Wirt-
schaftskriminalität nach § 74c GVG
(Zuständigkeit der Wirtschaftsstraf-
kammer) um eine Deliktsgruppe han-
delt, die sich vor allem aus Angestell-
tenkriminalität, also Delikte, bei de-
nen ein Unternehmen durch die
eigenen Mitarbeiter geschädigt wird,
zusammensetzt.
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gehen und müssen in Bezug auf
den rechtmäßigen Zweck, zu dem
sie verhängt werden, verhältnis-
mäßig sein.

Mittelknappheit kann keine
Rechtfertigung sein für Vollzugsbe-
dingungen, die gegen die Men-
schenrechte von Gefangenen ver-
stoßen.

Das Leben in der Vollzugsanstalt
ist den positiven Aspekten des Le-
bens in der Gesellschaft so weit wie
möglich anzugleichen.

Jede Freiheitsentziehung ist so
durchzuführen, dass sie Personen,
denen die Freiheit entzogen ist, die
Wiedereingliederung in die freie
Gesellschaft erleichtert.

Die Zusammenarbeit mit exter-
nen sozialen Diensten und, soweit
dies möglich ist, die Beteiligung der
Zivilgesellschaft am Leben in der
Vollzugsanstalt sind zu fördern.

Das Personal in den Vollzugsan-
stalten erbringt eine wichtige öf-
fentliche Dienstleistung und ist
durch die Einstellungspraxis, Aus-
bildung und Arbeitsbedingungen
in die Lage zu versetzen, bei der Be-
treuung der Gefangenen hohe
Standards einzuhalten.

Alle Vollzugsanstalten werden
regelmäßig durch staatliche Stellen
kontrolliert und durch unabhängi-
ge Gremien überwacht.

Einige Regelungen sind dem
deutschen Leser aus der Dogmatik
des Strafvollzugsgesetzes vertraut
(z. B. der Gesetzesvorbehalt in Nr. 2,
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
in Nr. 3 oder der Wiedereingliede-
rungsgrundsatz in Nr. 6), jedoch
sind sie gelegentlich moderner ge-
fasst. So bezieht sich der Anglei-
chungsgrundsatz in Nr. 5 nur auf
die positiven (man könnte auch sa-
gen „sozialstaatlichen“) Aspekte
des Lebens in Freiheit, womit eine
Angleichung an unzulängliche Sy-
steme in Freiheit, z. B. der Gesund-
heits- und Sozialfürsorge,  nicht an-
gestrebt werden soll. 

Ein kleiner, aber nicht unbedeu-
tender Unterschied zu den bisheri-
gen EPR ist, dass in Nr. 1 nicht nur
auf die Wahrung der Menschenwürde
Bezug genommen, sondern die

Achtung der Menschenrechte insge-
samt hervorgehoben wird. Die neu-
en EPR betonen nunmehr in beson-
derem Maß die Bedeutung des
Vollzugspersonals (das „eine wichti-
ge öffentliche Dienstleistung er-
bringt“) und die Zusammenarbeit
mit externen sozialen Diensten bzw.
die Einbeziehung der Zivilgesell-
schaft. Es geht demgemäß nicht nur
um Rechte und Pflichten der Gefan-
genen, sondern auch um die Ver-
antwortung des Vollzugspersonals
und der Gesellschaft für die Wieder-
eingliederung (vgl. hierzu im „Be-
sonderen Teil“, Part V.). In diesem
Zusammenhang sind auch Inspek-
tionen und „Monitoring“ (Rule 9
und Teil VI) von besonderer Bedeu-
tung. Eine ganz wichtige Regelung
zur „Qualitätssicherung“ stellt Rule
4 dar, die eine mit Kostenargumen-
ten begründete Absenkung von Le-
bensstandards auf ein menschen-
rechtswidriges Niveau ausdrücklich
untersagt. Van Zyl Smit betont in
diesem Zusammenhang, dass eine
Kriminalpolitik, die mehr Gefange-
ne „produziert“, als das Gefängnis-
system auf humane Weise unterzu-
bringen vermag, zu ändern ist und
sich die Gefangenen mit den
unerträglichen Haftbedingungen
der Überbelegung nicht abfinden
müssen.13

Von der Struktur und dem Auf-
bau her versuchen die neuen EPR
möglichst viele Einzelregelungen
„vor die Klammer“ zu ziehen und
die Besonderheiten für U-Haft oder
Strafhaft auf das notwendige Maß
zu begrenzen. 

Einzelaspekte der EPR

Es würde den Rahmen dieses Bei-
trags sprengen, die neuen EPR und
den umfangreichen Kommentar14

(der im Übrigen auffällig häufig die
CPT-Standards oder Rspr. des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte zitiert) umfassend zu
würdigen. Daher kann hier nur auf
einige wenige Einzelaspekte kurz
eingegangen werden.

Der Anwendungsbereich der EPR
bezieht sich zwar auf Freiheitsent-
zug jeglicher Art (vgl. Rule Nr. 10.1),
jedoch sind damit wohl doch nur
die Untersuchungshaft und die Frei-
heitsstrafe gemeint, denn nur die in
Vollzugsanstalten Untergebrachten

(einschließlich dort inhaftierter Ab-
schiebehäftlinge o. ä.) sind in Nr.
10.1–4 genannt. Unter 18-jährige
Jugendliche und Gefangene mit
psychiatrischer Indikation sollen
nicht in Vollzugsanstalten unterge-
bracht werden, ggf. sind besondere
Regelungen für diese Gruppen vor-
zusehen (vgl. Rules Nr. 11 und 12).15

Wichtig erscheint die an späterer
Stelle eingefügte Regelung, dass die
EPR in vollem Umfang auch für pri-
vat geführte Anstalten gelten (vgl.
Nr. 88).

Bei den allgemeinen Vorschriften
zur Unterbringung wird nunmehr
das Prinzip der möglichst heimatna-
hen Unterbringung in Rule Nr. 17.1
explizit genannt. Auf die in den EPR
1987 (Nr. 11.1) genannten Differen-
zierungskriterien wie Straflänge,
Erst- und Rückfalltäter, kurze oder
lange Freiheitsstrafen wird nicht
mehr Bezug genommen, sie erschei-
nen überflüssig bzw. veraltet. Eben-
so wie die EPR von 1987 sehen die
EPR 2006 die Einzelunterbringung
während der Ruhezeit als „Regel-
fall“ vor, „es sei denn, die gemein-
schaftliche Unterbringung mit an-
deren Gefangenen ist für sie
sinnvoller“ (Rule Nr. 18.5). In die-
sem Zusammenhang ist Rule Nr.
18.1 zu beachten, wonach alle Haft-
räume, insbesondere die für die
nächtliche Unterbringung vorgese-
henen Räume, menschenwürdig
ausgestaltet sein müssen und die In-
timsphäre so weit wie möglich
schützen sollen. Die Schwierigkei-
ten einer grundsätzlichen Einzelun-
terbringung werden im Kommentar
zu den EPR durchaus gesehen, je-
doch werden Ausnahmen von die-
sem Prinzip aus Gründen der Über-
belegung als „Dauerlösung“ für
unakzeptabel gehalten. Auch die
baulichen Vorgaben überkommener
Anstalten (insbesondere mit Blick
auf die mittel- und osteuropäischen
Länder) werden wahrgenommen,
jedoch wird zumindest für den Neu-
bau von Anstalten die Einzelunter-
bringung (wenngleich in relativ un-
verbindlicher Formulierung „should
be taken into account“) als Prinzip
eingefordert. Bei einer eventuell er-
forderlichen oder von Gefangenen
gewünschten gemeinschaftlichen
Unterbringung soll auf die Gemein-
schaftsverträglichkeit besonders ge-
achtet werden (vgl. Rule 18.6). So
sollen Raucher nicht mit Nichtrau-
chern zusammen untergebracht

werden und es sind adäquate For-
men der Aufsicht und Kontrolle
durch das Vollzugspersonal vorzuse-
hen, die „Bullying“ und andere For-
men der Gewalt verhindern. Die in
mittel- und osteuropäischen Län-
dern üblichen Schlafsäle werden als
„inherently undesirable“ bezeichnet
(vgl. den Kommentar zu den EPR
2006, S. 7). Der Einzelunterbrin-
gung während der Ruhezeit soll ein
umfassendes System von Kontakt-
möglichkeiten während der Tages-
zeit gegenüber stehen.  

Als Trennungsgrundsätze sehen
die EPR in Nr. 18.8 die Trennung
von U-Haft und Strafhaft, von Män-
nern und Frauen und von heran-
wachsenden von älteren Gefange-
nen vor. Letzteres betrifft den
Jugend- oder Jungtätervollzug wie
er auch in Deutschland üblich ist.
Zu Behandlungszwecken und
hinsichtlich der nächtlichen Unter-
bringung kann mit ihrer Zustim-
mung von diesen Trennungsgrun-
dätzen abgewichen werden. In
diesem Zusammenhang ist auch
Rule 101 erwähnenswert, wonach
U-Gefangenen auf ihren Antrag hin
gestattet werden soll, am Regime
des Vollzugs für Strafgefangene teil-
zunehmen (was wegen Arbeit,
Arbeitsentlohnung, Therapie- oder
Ausbildungsmaßnahmen von
großem praktischem Nutzen sein
kann).

Bewertende Einschätzungen

Während der Aufbau der EPR insge-
samt plausibel erscheint, ist die Re-
gelungsdichte zum Teil heterogen.
So sind die in jeweils einem eigenen
Abschnitt verselbständigten Rege-
lungen zur Gesundheitsfürsorge
(III) bzw. zur Sicherheit (IV) außeror-
dentlich detailliert, während wichti-
ge Fragen zur Öffnung des Vollzugs
bzw. zu Lockerungen im Abschnitt
für Strafgefangene (bzgl. Lockerun-
gen vgl. Rule Nr. 103.6) eher am
Rande behandelt werden. Der offene
Vollzug ist weder als überleitungsori-
entierte noch als unmittelbar vom
Strafantritt an vorzusehende Voll-
zugsform explizit genannt. Hier hät-
te man sich eher sogar eine Erwäh-
nung des Prinzips der möglichst
weitgehenden Öffnung und von
Kontaktmöglichkeiten (hierzu aller-
dings ausführlich die Rules Nr.
24.1–12) als Grundprinzip ge-
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bringung in Hochsicherheitsanstal-
ten oder –abteilungen (vgl. Nr.
53.1–7). 

Für den deutschen Leser und im
Hinblick auf die aktuelle (unselige)
Debatte über die Aufwertung der Si-
cherheit zu einem eigenständigen
Vollzugsziel16 wichtig erscheint,
dass Ziel der Freiheitsstrafe allein
die Resozialisierung sein soll (vgl.
Rule N. 102.1 und Nr. 6 der Grund-
prinzipien). Ferner wird – wie schon
1987 – hervorgehoben, dass die
Freiheitsstrafe „allein durch den
Entzug der Freiheitsstrafe an sich“
charakterisiert wird, „weshalb die
Vollzugsform für Strafgefangene die
mit der Freiheitsstrafe zwangsläufig
verbundenen Leiden nicht verstär-
ken darf“ (Rule Nr. 102.2; früher: Nr.
64 der EPR 1987). Damit sind
schulddifferenzierende Gestaltun-
gen der Freiheitsstrafe untersagt
und die in den 1980er Jahren ver-
breitete Rechtsprechung einiger
Oberlandesgerichte zur Berücksich-
tigung der Schuldschwere bei der
Gewährung von Lockerungen oder
der Verlegung in den offenen Voll-
zug aus der internationalen Men-
schenrechtsperspektive überholt.
Gleiches gilt natürlich für die in
zahlreichen mittel- und osteuropäi-
schen Ländern immer noch existie-
rende Differenzierung des Vollzugs
nach Schweregraden des Regimes
(z. B. auch in den neueren Gesetzge-
bungen in Russland von 1997 oder
Litauen von 2003).

Ausblick

Insgesamt sind die neuen EPR als
gelungene Modernisierung anzuse-
hen, die zur Implementierung und
„Qualitätssicherung“ von Men-
schenrechtsstandards sicherlich bei-
tragen wird, obwohl es sich nur um
„soft law“ handelt, dem keine
Verbindlichkeit wie etwa der Eu-
ropäischen Menschenrechtskon-
vention oder anderen in innerstaat-
liches Recht transformierten Kon-
ventionen zukommt. Von daher
wäre der nächste Schritt, die EPR
(oder Teile davon) zu einer europäi-
schen Konvention aufzuwerten, si-
cherlich von Vorteil. Darüber wurde
innerhalb der Europaratsgremien
zwar nachgedacht, jedoch scheint
dafür eine Mehrheit (noch) nicht
gewinnbar zu sein. 

Immerhin hat das (in der Rubrik
Rechtsprechung dargestellte) Urteil
des BVerfG vom 31.5.200617 die Be-
deutung internationaler Grundsätze
gestärkt. Danach müssen die gesetz-
lichen Vorgaben für die Ausgestal-
tung des Vollzuges sich „am Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse
orientieren … Auf eine den grund-
rechtlichen Anforderungen nicht
genügende Berücksichtigung vor-
handener Erkenntnisse oder eine
den grundrechtlichen Anforderun-
gen nicht entsprechende Gewich-
tung der Belange der Inhaftierten
kann es hindeuten, wenn völker-
rechtliche Vorgaben oder interna-
tionale Standards mit Menschen-
rechtsbezug, wie sie in den im
Rahmen der Vereinten Nationen
oder von Organen des Europarats
beschlossenen einschlägigen Richt-
linien und Empfehlungen ent-
halten sind …, nicht beachtet
beziehungsweise unterschritten
werden.“ Damit dürfte es sowohl
bei den anstehenden Ländergeset-
zen zum Jugendstrafvollzug wie
auch bei den aufgrund der Födera-
lismusreform zu erwartenden
allgemeinen Strafvollzugs- und
Untersuchungshaftvollzugsgesetzen
zumindest erschwert sein, die EPR
zu negieren und einen „Wettbewerb
der Schäbigkeit“ im Sinne eines
möglichst Kosten sparenden Ver-
wahrvollzugs zu betreiben. Man
darf gespannt sein, wie sich die Eu-
ropäischen Strafvollzugsgrundsätze
als Auslegungsrichtlinie bzw. Orien-
tierung in der deutschen Gesetzge-
bung und Praxis auswirken werden.

Prof. Dr. Frieder Dünkel ist Mitheraus-
geber dieser Zeitschrift, Dr. Christine
Morgenstern und Ref. jur. Juliane Zo-
londek sind Mitarbeiterinnen am Lehr-
stuhl für Kriminologie in Greifswald

Fußnoten
1 Die Rec (2006) 2 ist zu finden unter

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=95
5747. Die Europaratsempfehlungen
gehen zurück auf die 1955 verabschie-
deten Standard Minimum Rules der
Vereinten Nationen und eine erste eu-
ropäische Fassung der Prison Rules
von 1973, vgl. hierzu van Zyl Smit
(2006): The 2006 European Prison Ru-
les, Paper for the International Peni-
tentiary Conference, Barcelona, 30
March – 1 April 2006, zu erhalten über
den Autor: Dirk.van-zyl-smit@not-
tingham.ac.uk.

2 European Convention for the Preven-
tion of Torture and Inhuman or Deg-
rading Punishment or Treatment, zu

finden unter http://www.cpt.coe.int/
en/documents/ecpt.htm. 

3 Committee for the Prevention of Tor-
ture and Inhuman or Degrading Treat-
ment or Punishment (CPT); zur Ar-
beitsweise und zu Ergebnissen der In-
spektionen des CPT vgl. z. B.
Morgan/Evans: Combating torture in
Europe: the work and standards of the
European Committee for the Preventi-
on of Torture (CPT). Strasbourg:
Council of Europe 2001; Morgan, in
van Zyl Smit/Dünkel (Hrsg.): Impri-
sonment today and tomorrow – Inter-
national perspectives on prisoners’
rights and prison conditions. 2. Aufl.,
Deventer, Boston: Kluwer, S. 717-739.

4 Die CPT-Standards sind im Internet
unter www.cpt.coe.int bei den Doku-
menten des Ministerkomitees bzw.
European Committee on Crime Pro-
blems zu finden.

5 Herausragender und immer wieder zi-
tierter Beispielsfall ist die Entschei-
dung Kalashnikov gegen Russland v.
15.7.2002 (Reg.-Nr. 47095/99; die
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs ist – auch im Volltext – un-
ter www.ECHR.coe.int zugänglich).

6 Vgl. Sakalauskas: Strafvollzug in Litau-
en. Kriminalpolitische Hintergründe,
rechtliche Regelungen, Reformen, Pra-
xis und Perspektiven. Mönchenglad-
bach: Forum Verlag Godesberg 2006
(im Druck).

7 Vgl. zu den jeweils aktuellen Gefange-
nenraten die von Walmsley betreuten
Datensammlungen des Kings College
in London, im Internet zugänglich
unter www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/
home.html. 

8 Vgl. van Zyl Smit a. a. O. (Fn. 1), S. 6.

9 Van Zyl Smit a. a. O. (Fn. 1), S. 6 f.

10 Man denke nur an die Entscheidung
aus dem Jahr 2002, wonach die Unter-
bringung von zwei Gefangenen in ei-
ner ca. 8 qm grossen Zelle ohne abge-
trennten Sanitärbereich als Verletzung
der Menschenwürde angesehen wur-
de, vgl. BVerfG EuGRZ 2002, S. 196
und EuGRZ 2002, S. 198 = NJW 2002,
S. 2699, 2700.

11 Vgl. Dünkel: Der deutsche Strafvollzug
im internationalen Vergleich. Inter-
net-Publikation 2003, www.uni-greifs-
wald.de/~ls3, Veröffentlichungen. 

12 Mitglieder der Expertengruppe waren
Andrew Coyle, Kings College, Lon-
don, Gerard de Jonge, Universität
Maastricht und Dirk van Zyl Smit,
Universität Nottingham.

13 Vgl. van Zyl Smit a. a. O. (Fn.1), S. 11.

14 Der offizielle Kommentar ist gleichzei-
tig mit dem Empfehlungstext verab-
schiedet worden, vgl. Council of Euro-
pe, Commentary on the European Pri-
son Rules, CM (2005) 163 Add. 2; er ist
im Internet an der gleichen Stelle (s. o.
Fn. 1) am Ende des Empfehlungstex-
tes zu finden.

15 Da die EPR den Jugendstrafvollzug
(und andere Freiheitsentziehung wie

wünscht (etwa im Zusammenhang
mit dem Gedanken der geringst-
möglichen Einschränkung von
Grundrechten entsprechend dem in
Rule Nr. 3 verankerten Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip). 

Nur einige wenige Detailregelun-
gen erscheinen als nicht ganz be-
friedigend. So wird zwar bei Verle-
gungen von Gefangenen die
jeweilige Anhörung des Gefange-
nen gefordert (vgl. Rule Nr. 17.3),
jedoch wird auch in den Rules Nr.
32.1–3 das Problem (ggf. willkürli-
cher) Verlegungen, z. B. aus (ver-
deckt) disziplinarischen Gründen
nicht erwähnt. Hier wäre eine
schriftlich begründete und damit
besser anfechtbare Entscheidung zu
fordern. 

Schwächer formuliert als die vor-
angegangenen EPR ist die Vor-
schrift, dass die Anstalten sinnvolle
Arbeit organisieren sollen. In Anbe-
tracht der in zahlreichen Ländern
offensichtlichen Probleme, die viel-
fach noch bestehende Arbeitspflicht
mit Leben zu füllen, formuliert Nr.
26.2 EPR 2006 nur noch: „Die Voll-
zugsbehörden sind bestrebt, für
genügend nützliche Arbeit zu sor-
gen.“ 

Positiv hervorzuheben sind dem-
gegenüber die in einigen Teilberei-
chen verbindlicheren und differen-
zierten Regelungen, insbesondere
was die Kontakte zur Außenwelt
und die anstaltsinternen Freizeitak-
tivitäten anbelangt. Gefangene sol-
len grundsätzlich eigene Kleidung
tragen (vgl. Rule Nr. 20.1), sie haben
Anspruch auf Rechtsberatung (vgl.
Rules Nr. 23.1–6), Arbeit darf nicht
zu Bestrafungszwecken eingesetzt
werden (Nr. 26.1), ein Ruhetag pro
Woche ist jetzt als Muss-Vorschrift
vorgesehen (Nr. 26.16), Gefangene
sollen Zusatznahrungsmittel und
andere Waren zu Preisen erwerben,
„die nicht außergewöhnlich höher
als in der freien Gesellschaft sind“
(Nr. 31.5). Bei den Sicherheitsvor-
schriften wird nunmehr das Prinzip
der „dynamischen Sicherheit“
(durch geschulte Bedienstete, im
Gegensatz zu physischen bzw. tech-
nischen Entweichungshindernis-
sen) in Nr. 51.2 erwähnt. Völlig 
neu sind auch die detaillierten
Vorschriften zu Sicherheitsmaßnah-
men, insbesondere der auf Extrem-
fälle zu beschränkenden Unter-

88 3/2006 – NEUE KRIMINALPOLITIK

MAGAZIN

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2006-3-86 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 18.01.2026, 18:26:24. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2006-3-86


89NEUE KRIMINALPOLITIK – 3/2006

Konsequenzen der
Förderalismusreform
für den Deutschen
Strafvollzug
Auszug aus einem Vortrag auf dem 
14. Bundeskongress der Psychologin-
nen und Psychologen im Strafvollzug
am 19. September 2006, Rostock,

Bernd Maelicke

Wer zahlt, bestimmt“ – dies
war die Hauptmaxime der-
jenigen Länder, welche

sich vehement für die Zuständig-
keitsverlagerung vom Bund auf die
Länder eingesetzt hatten. 10 Länder
arbeiten bereits an einem inhaltlich
übereinstimmenden Entwurf für die
bis zum Jahresende 2007 zu verab-
schiedenden Landes-Jugendstraf-
vollzugsgesetze ( so die Vorgabe des
Bundesverfassungsgerichts, bespro-
chen in diesem Heft von Dünkel
(Rechtsprechung) und Ostendorf
(Titel). Bisher liegen nur von Bayern
und Baden-Württemberg erste Dis-
kussionsentwürfe ohne Begrün-
dung und ohne Abstimmung mit
den zuständigen Stellen  vor – sie
haben noch einen langen parla-
mentarischen Weg vor sich, sodass
sie z.Zt. noch nicht bewertet werden

können.  Für das ( Erwachsenen- )
Strafvollzugsgesetz ergibt sich fol-
gende Situation:  nach Art 125 a
Abs. 1 GG  gilt Recht, das als
Bundesrecht erlassen worden ist,
aber wegen Änderung des Artikel 74
Abs.1 nicht mehr als Bundesrecht
erlassen werden könnte, als Bundes-
recht fort. Es kann durch Landes-
recht ersetzt werden. 

Deshalb müssen z.Zt. alle Länder
(bis auf Bayern, das  bereits einen
Diskussionsentwurf für ein „Gesetz
über den  Vollzug der Freiheitsstra-
fe, der Jugendstrafe und der Siche-
rungsverwahrung - BayStVollzG -
vorgelegt hat )  vorrangig an den
gesetzlichen Regelungen zum Ju-
gendstrafvollzug arbeiten. Noch ist
offen ist, ob und welche  ähnlichen
Entwicklungen es  für den Erwach-

senen-Vollzug geben wird. Eck-
punkte liegen z.B. aus Niedersach-
sen vor – aber noch keine veröf-
fentlichten Entwürfe. Brennpunkte
der Diskussion in den Landtagen
werden z.B.  sein:

• Gewichtung der Vollzugsziele Be-
handlung  der Gefangenen und
Schutz der Allgemeinheit

• Umfang und Qualität der Be-
handlungsangebote (insbes. Ar-
beit der Gefangenen)

• Ausgestaltung der Lebensverhält-
nisse im Vollzug (z.B. Wohngrup-
pen, Haftraum-Ausstattung, Be-
suchs- und Telefonregelungen,
Kostenbeteiligungen)

• Einzel-/Gemeinschaftsunterbrin-
gung

• Inhalt und Umfang der Vollzugs-
lockerungen

• Urlaubsregelungen
• Entlassungsvorbereitung, Über-

gangsmanagement, Nachsorge
• Personalausstattung
• Innerer Aufbau und Organisation

der Anstalten
• Teilprivatisierung
• Wirkungsorientierte Steuerung

(Controlling).

Die Finanzpolitiker werden viele
Versprechungen und Wunschträu-
me  von Erhöhungen der Standards
zunichte machen – zu katastrophal
ist die Finanzlage der Länder – zu
hoch der unabweisbare Finanzbe-
darf im Elementarbereich, in den
Schulen, in der Jugendhilfe, in der
Altenhilfe, in den Universitäten,
bei der Polizei. Die Gefahr der Ab-
senkung des Niveaus ist mehr als
realistisch – die Abgeordneten ha-
ben klare Vorstellungen darüber,
welche Prioritäten ihre Wähler set-
zen. Bei jedem Sicherheitsvorfall
wird der Landesgesetzgeber gefor-
dert sein – hier wird ein Wettbe-
werb über höchstmögliche Stan-
dards zu erwarten sein – koste es,
was es wolle! Schon bei den Rege-
lungen auf Bundesebene wurde ein
gesetzgeberisches Gesamtkonzept
für die ambulante und stationäre
Resozialisierung angemahnt – dies
gilt nun erst Recht für die Länder,
die auch für die Gerichtshilfe, die
Bewährungshilfe, die Führungsauf-
sicht und die Freie Straffälligenhilfe
die Zuständigkeit haben. Es stellen
sich fachlich und organisatorisch
anspruchsvolle und aufwändige In-
novationsnotwendigkeiten – noch
ist nicht sichtbar, dass sich insoweit

ein Land (entsprechend internatio-
nalen Vorbildern) profilieren will.
Der gesetzgeberische und bürokra-
tische Aufwand in den Ländern
verursacht schon jetzt  erhebliche
zusätzliche Kosten, da förmliche
Landesgesetze (Strafvollzug, Ju-
gendstrafvollzug, U-Haft), Verwal-
tungsvorschriften (Neufassung der
bisherigen bundeseinheitlichen
Verwaltungsvorschriften und der
wesentlich zahlreicheren ergänzen-
den Verwaltungsvorschriften der
Länder) und Erlasse (Anpassung al-
ler bisherigen Erlasse an die neuen
Regelungen) nötig werden. Ver-
nachlässigt und übersehen wurde
bisher das Thema Jugendarrest –
auch hier fehlt es an den erforderli-
chen gesetzlichen Grundlagen für
diese gravierende Form der Frei-
heitsentziehung – das Bundesver-
fassungsgericht ist aufgerufen zur
gesetzlichen Regelung  der Untersu-
chungshaft und des  Jugendarrests
klare Fristen zu setzen.

Fachfragen dürfen  nicht zu
Machtfragen werden. Eine konti-
nuierliche und professionelle län-
derübergreifende und europaweit
als Vorbild dienende Systement-
wicklung und Qualitätssteigerung
ist abrupt unterbrochen worden.
Nun ist die Vollzugspraxis aufgefor-
dert, zusammen mit den Fachmini-
sterien, der Wissenschaft, den Fa-
chorganisationen auf Länderebene
das Beste aus dieser Situation zu
machen. Es müssen neue regionale
und länderübergreifende  Netz-
werke und Unterstützungssysteme
aufgebaut/verstärkt werden. Die
Länder-Rechtsprechung wird
größere Bedeutung bekommen, die
Kommentatoren werden an Ge-
wicht verlieren. Der Energiever-
schleiß ( Personal- und Sachkosten )
wird immens sein – diese Potentiale
werden vor Ort bei der Gewährlei-
stung von guter Behandlung und
optimierter Sicherheit zumindest
in absehbarer Zeit fehlen. 

Bernd Maelicke war seit dem
1. Heft vor mittlerweile 20 Jahren Mit-
herausgeber dieser Zeitschrift. Wir
danken ihm für sein Engagement. Er
wird nun die Zeitschrift für Strafvoll-
zug und Straffälligenhilfe als Schrift-
leiter übernehmen, da der geschätzte
Kollege Heinz Müller-Dietz aus Alters-
gründen diese Aufgabe abgibt.

Heimerziehung o. ä.) nicht erfassen
(es sei denn, die entsprechenden Ju-
gendlichen befinden sich in einer
„normalen“ JVA), hat das Committee
on Crime Problems des Europarats im
Januar 2006 eine weitere Experten-
kommission beauftragt, Mindest-
grundsätze für inhaftierte Jugendli-
che zu erarbeiten.

16 Vgl. zur Initiative einiger Bundeslän-
der, „Sicherheit“ zum gleichwertigen
Vollzugsziel neben der Resozialisie-
rung erheben kritisch, Dünkel in NK
2003, S. 8 f. und in Kriminalpädago-
gische Praxis Heft 43/2004, S. 16 ff.
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